jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 165 ArbVG Weiterbestehen der
Kollektivvertragsfahigkeit

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 165.

Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits zuerkannte Kollektivvertragsfahigkeit von auf
freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bleibt so lange
aufrecht, als nicht auf Grund der Bestimmungen des |. Teiles dieses Bundesgesetzes eine gegenteilige Entscheidung

erfolgt.

In Kraft seit 01.07.1974 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/165
file:///

	§ 165 ArbVG Weiterbestehen der Kollektivvertragsfähigkeit
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


